Resolutionen der ao. Vollversammlung 
des Katholischen Laienrates Österreichs am 30. 8. 2009 
„Menschenwürde“ soll in die österreichische Verfassung aufgenommen werden.
Der KLRÖ fordert den Gesetzgeber auf, die Menschenwürde als eines der höchsten Güter auch in der österreichischen Verfassung zu verankern.

Die Menschenwürde soll im Umgang mit Flüchtlingen geachtet werden.
Mit Bezug auf den Umgang mit und die Behandlung von Flüchtlingen appelliert der KLRÖ an die Verantwortlichen in Gesetzgebung und Verwaltung und an alle, die in der Praxis die Bestimmungen anwenden: Bei der Erlassung von Gesetzen, Verordnungen und Erlässen und in der alltäglichen, praktischen Behandlung soll bei allen notwendigen und nicht immer leichten Maßnahmen die Menschenwürde der betroffenen Menschen geachtet werden und sollen diese Menschen dementsprechend behandelt werden.
Österreich soll die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit gemäß dem vorgesehenen Stufenplan konsequent weiter erhöhen.

Der KLRÖ fordert die Bundesregierung auf, nach der Verringerung der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit im Jahre 2008 möglichst schnell zu einem Stufenplan zurückzukehren, der eine Erhöhung auf 0,51 % des Bruttonationaleinkommens bis 2010 und auf 0,7 % ab 2015 vorsieht.

Zugleich sollen bei der bilateralen und bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit noch mehr Kontrollmaßnahmen festgelegt werden, die absichern, dass die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit projektbezogen für die soziale und wirtschaftliche Besserstellung der Bevölkerung verwendet werden.

